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1. (1)Der zustandige Prasident hat dem allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverstandigen
anlasslich seiner Eintragung in die Gerichtssachverstandigen- und Gerichtsdolmetscherliste zum Nachweis dieser
Eigenschaft einen Lichtbildausweis in Kartenform auszustellen. Die Giiltigkeitsdauer dieses Ausweises ist mit funf
Jahren ab dem Zeitpunkt der Ausstellung befristet. Auf Verlangen des Sachverstandigen ist diesem der Ausweis
zusatzlich in digitaler Form unter Nutzung seines registrierten oder neu zu registrierenden E-ID (88 4 ff E-GovG)
zur Verfligung zu stellen, dies nach MalRgabe der technischen und organisatorischen Méglichkeiten. Diesfalls
kénnen zum Zweck eines vereinfachten Nachweises gemaR 8 4 Abs. 6 E-GovG nach Mal3gabe der technischen
Voraussetzungen die fur den Lichtbildausweis benétigten Daten fur die Dauer von héchstens 14 Tagen zum E-ID
des Sachverstandigen gespeichert werden.

2. (2)Auf dem Ausweis sind die Eigenschaft als allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger,
der Vor- und Zuname, das Geburtsdatum sowie nach Tunlichkeit die Fachgebiete, zumindest aber die
Fachgruppen, fur die der Sachverstandige eingetragen ist, anzuflihren sowie das Lichtbild und die Unterschrift
des Sachverstandigen in gescannter Form anzubringen; anzugeben sind ferner der zustandige Prasident des
Landesgerichts als den Ausweis ausstellende Behérde und die Gulltigkeitsdauer des Ausweises. Wird der
Sachverstandige in der Folge (auch) fir andere Fachgebiete beziehungsweise andere Fachgruppen eingetragen
oder wechselt er in einen anderen Landesgerichtsprengel, so behdlt der Ausweis seine Gultigkeit. Auf Antrag des
Sachverstandigen ist ihm eine neue Ausweiskarte auszustellen.

3. (3)Nach Mal3gabe der technischen und organisatorischen Méglichkeiten sind mit Einwilligung der betreffenden
Person in die Personenbindung zum registrierten oder im Zuge der Eintragung zu registrierenden E-ID (88 4 ff E-
GovG) einer in die Gerichtssachverstandigen- und Gerichtsdolmetscherliste einzutragenden oder eingetragenen
Person

1. 1.das Merkmal ,allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverstandige” oder ,allgemein beeideter

und gerichtlich zertifizierter Sachverstandiger”,

2. 2.die Daten nach Abs. 2 erster Satz und

3. 3.die Dauer der Befristung des jeweiligen Eintrags (§ 6 Abs. 1)
von Amts wegen einzufligen. Zu diesem Zweck ist der Stammzahlenregisterbehdrde im Rahmen der
Gerichtssachverstandigen- und Gerichtsdolmetscherliste der Zugang zu diesen Daten zu ermoglichen (8 4 Abs. 5
letzter Satz E-GovG). Ist fiir eine in die Gerichtssachverstandigen- und Gerichtsdolmetscherliste einzutragende
Person mit dsterreichischer Staatsbirgerschaft noch kein E-ID registriert, so ist diese Registrierung durch den
zustandigen Prasidenten nach Mal3gabe der technischen und organisatorischen Moglichkeiten von Amts wegen
vorzunehmen (8§ 4a E-GovG), sofern die betreffende Person dieser nicht ausdrticklich widerspricht.

4. (4)Der allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverstandige hat den Ausweis bei seiner Tatigkeit bei
sich zu fahren und auf Verlangen vorzuweisen. Wird er aus der Gerichtssachverstandigen- und
Gerichtsdolmetscherliste gestrichen, so hat er die Ausweiskarte unverziglich zurtckzustellen; Gleiches gilt, wenn
er eine neue Ausweiskarte erhalt. Ist der Sachverstandige trotz Mahnung und Setzung einer angemessenen
Nachfrist mit der Rickstellung der alten Ausweiskarte sdumig, so hat der zustandige Landesgerichtsprasident zu
prufen, ob die Voraussetzung des § 2 Abs. 2 Z 1 lit. e noch gegeben ist.

5. (5)Der allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverstandige hat bei der Unterfertigung schriftlicher
Gutachten ein Rundsiegel zu verwenden, das seinen Namen und seine Eigenschaft bezeichnet. Nach Eintragung
in die Gerichtssachverstandigen- und Gerichtsdolmetscherliste hat er dem fir ihn zustéandigen Prasidenten einen
Siegelabdruck vorzulegen. Bei elektronischen Gutachten ist die Verwendung eines qualifizierten Zertifikats fur
elektronische Signaturen (Art. 3 Z 15 Verordnung (EU) Nr. 910/2014 Uber elektronische Identifizierung und
Vertrauensdienste fur elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie
1999/93/EG, ABI. Nr. L 257 vom 28.08.2014 S. 73, in der Fassung der Berichtigung ABI. Nr. L 155 vom 14.06.2016
S. 44) ausreichend.

6. (6)Abs. 5 erster und dritter Satz gilt nicht fir im elektronischen Rechtsverkehr Gbermittelte Gutachten.

In Kraft seit 01.01.2023 bis 31.12.9999


https://www.jusline.at/gesetz/sdg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/e-govg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/sdg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/sdg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/sdg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/e-govg/paragraf/4a
https://www.jusline.at/gesetz/sdg/paragraf/2

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 8 SDG Ausweis und Siegel
	SDG - Sachverständigen- und Dolmetschergesetz


